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Schriftliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan "Breitmatte I"               

der Gemeinde Münstertal  
(Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) 

Fassung zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB  
nach § 4 Abs. 1 BauGB ENTWURF 

 
 

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 BauGB 

1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Allgemeines Wohngebiet - WA  

(§ 4 BauNVO) 

Innerhalb der als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Flächen sind die 
Anlagen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 unzulässig. 

2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Die Zahl der Vollgeschosse (Z), Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflä-
chenzahl (GFZ) wird durch Eintragungen im "Zeichnerischen Teil" festgesetzt. 

2.2 Gebäudehöhe 

2.2.1 Erdgeschossrohfußbodenhöhe 

Die max. Erdgeschossrohfußbodenhöhe wurde in m ü.NHN festgesetzt. Die 
max. EFH-Höhe ist dem Eintrag im Zeichnerischen Teil und auch den Schnit-
ten 1 – 3, die Bestandteil des B-Plans sind, zu entnehmen. 

2.2.2 Wandhöhe 

Die max. zulässige Wandhöhe darf 5,0 m betragen, gemessen ab der festge-
setzten Erdgeschossrohfußbodenhöhe bis Schnittpunkt aufgehende Außen-
wand mit Oberkante Dachhaut.  

Die max. festgesetzte Wandhöhe darf bei Vorbauten, Gauben, Dachreitern, 
Widerkehren oder Rücksprüngen überschritten werden, sofern diese in ihrer 
Breite nicht 1/2 der Gebäudelänge überschreiten und nicht mehr als 1,5 m vor 
die Außenwand vor- oder zurücktreten. 

  

Fertigung: ...............  

Anlage: ...................  

Blatt: .......................  
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2.2.3 Firsthöhe 

Die max. zulässige Firsthöhe darf 10,50 m betragen, gemessen ab der fest-
gesetzten Erdgeschossrohfußbodenhöhe bis Oberkante First. 

3 Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Dachvorsprünge bis 0,80 m sind generell auch außerhalb der Baugrenzen zu-
lässig. 

4 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Es wird die "offene Bauweise" (o) nach § 22 BauNVO festgesetzt, wobei nur 
Einzelhäuser zulässig sind. 

5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird mit max. 
2 Wohnungen pro Wohngebäude festgesetzt. 

6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 1a BauGB) 

6.1 Fällbeschränkung 

Bäume und Sträucher dürfen entsprechend der Vorgabe des BNatSchG nicht 
in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September ab-geschnitten, auf den Stock 
gesetzt oder beseitigt werden. Aufgrund des (möglichen) Vorkommens von 
Fledermaustagesquartieren erweitert sich dieser Zeitraum im vorliegenden 
Fall auf die Zeit von 1. März bis zum 31. Oktober. 

6.2 Eidechsenzaun 

Vor Beginn der Baumaßnahme ist im Norden des Plangebiets ein Eidechsen-
zaun zu errichten. Dieser soll verhindern, dass Eidechsen während der Bau-
phase in die Baugrube einwandern. Nach Baufertigstellung darf dieser Zaun 
wieder rückgebaut werden. 

7 Nebenanlagen 

(§ 14 BauNVO) 

7.1 Versorgungsanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind auch auf den nicht  
überbaubaren Flächen zulässig. 

7.2 Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auch auf den nicht überbauba-
ren Flächen zulässig, jedoch nicht innerhalb der ausgewiesenen privaten 
Grünflächen. 
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN § 74 LBO 

1 Dachgestaltung  

1.1 Die festgesetzten Dachneigungen für Wohngebäude sind dem Eintrag im   
 "Zeichn. Teil" zu entnehmen. Im Bebauungsplan sind nur Satteldächer
 zulässig. 

1.2 Die Verwendung von unbeschichteten schwermetallhaltigen Materialien 
 im Dach- und Fassadenbereich ist unzulässig. 

2 Stellplatzverpflichtung 

Pro Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze nachzuweisen, halbe Stellplätze sind ent-
sprechend aufzurunden. 

Die erforderlichen Stellplätze sind in räumlicher Nähe zum Baugrundstück 
nachzuweisen. 

3 Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Die auf den Grundstücken zu befestigenden Flächen von Wohnbaugrund-stü-
cken (Hofflächen, Abstellplätze, Wege usw.) sind auf das unbedingt erforder-
liche Maß zu beschränken. Sie sind mit einem Gefälle zu angrenzenden Ra-
sen- bzw. Gartenflächen oder Versickerungsmulden auf dem eigenen Grund-
stück zu versehen. 

Die Herstellung dieser Flächen soll soweit als möglich aus wasserdurchlässi-
gen Materialien (Rasengittersteine, großfugiges Pflaster mit Rasenfuge, Forst-
mischung usw.) erfolgen. 

Die wasserdurchlässige Befestigung und die Ableitung des Niederschlags-
wassers in angrenzende Grünflächen sind nur zulässig, sofern keine Fahr-
zeuge oder Maschinen gewartet oder gereinigt werden und kein Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen erfolgt. 
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HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

1 Hinweise des RP Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 

1.1 Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder 
Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-
erreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf 
des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhal-
ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium 
Stuttgart, Referat 84 - Archäologische Denkmalpflege (E-Mail: abtei-
lung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Im Planungsgebiet sind bisher keine archäologischen Kulturdenkmale be-
kannt.  

Hinweis des LRA Breisgau-Hochschwarzwald – Amt für Was-
serwirtschaft und Bodenschutz 

1.2 Bodenschutz 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden 
abgeschoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt not-
wendig ist. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf ver-
bleibenden Freiflächen ist zu vermeiden. 

2. Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden 
(dunkelt beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung er-
folgen. 

3. Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Tren-
nung von Mutter- und Unterboden durchzuführen. 

4. Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke 
des Massenausgleichs, Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden 
des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist davor abzuschie-
ben. Für die Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu 
verwenden. 

5. Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare 
Maß zu beschränken; wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durch-
lässig zu gestalten. 

6. Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als 
An- bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. be-
nutzt werden. 
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7. Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen 
oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausge-
schlossen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu mel-
den. 

 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

1. Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht 
in Anspruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig 
zu verwenden (z.B. Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserun-
gen) oder wiederverwertbar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen 
in Mieten zwischenzulagern. 

2. Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 
2 m hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung ge-
währleistet ist. 

3. Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen 
durch Auflockerungen bis an die wasserdurchlässige Schicht zu beseiti-
gen, damit ein ausreichender Wurzelraum für die Bepflanzung und eine 
flächige Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet ist. 

4. Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland 
nicht überschreiten. 

2 Hinweis des LRA Breisgau-Hochschwarzwald, Fachbereich 
580 - Landwirtschaft, Landschaft und Bodenkultur 

Auch unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis durch die Bewirtschaftung 
können Emissionen wie Staub, Gerüche und Lärm entstehen. 

3 Hinweise des LRA Breisgau-Hochschwarzwald, Fachbereich 
520 - Brand- und Katastrophenschutz 

Für Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
sichergestellt werden muss, sind in Abhängigkeit der Gebäudehöhe entspre-
chende Zugänge bzw. Zufahrten und Aufstellflächen zu schaffen (LBOAVO § 
2 Abs.1-4). 

Zufahrt und Aufstellflächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr sind nach den 
Vorgaben der VwV - Feuerwehrflächen auszuführen. 
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Freiburg, den 16.10.2023  LIF-ta Münstertal, den ................................. 
  23.11.2023  SHN 
 

PLANUNGSBÜRO  FISCHER  

Günterstalstraße 32  79100 Freiburg i.Br 

Tel. 0761/70342-0   info@planungsbuerofischer.de 

Fax 0761/70342-24  www.planungsbuerofischer.de 

 

 

 

................................................................. .............................................................. 

Planer  Weichert, Bürgermeister        
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AUSFERTIGUNG 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Schriftli-
chen Festsetzungen unter Beachtung des nach-
stehenden Verfahrens mit den hierzu ergange-
nen Beschlüssen des Gemeinderats der Ge-
meinde Münstertal übereinstimmt: 
 

Aufstellungsbeschluss  
Offenlage   
Satzungsbeschluss  
 

 

Münstertal, ................................... .................................................. 

   Weichert, Bürgermeister 

 

RECHTSVERBINDLICHKEIT 

Nach § 10 Abs. 3 BauGB, in der Fassung  
der letzten Änderung v. 28.07.2023 
Durch Bekanntmachung im Amtsblatt vom 

 

Münstertal, ................................... .................................................. 

   Weichert, Bürgermeister 


